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Baugebietsentwicklung in den Stadtteilen Kleestadt und Wiebelsbach -
Festlegung der Ankaufspreise/Einwurfswerte

Beschlussvorschlag:

Die GkB als beauftragter Projektentwickler/ErschlieBungstrager soll die Grundstiicke fur die
Wohngebietsentwicklungen in den Stadtteilen Wiebelsbach und Kleestadt fiir 50 Euro/qm ankaufen bzw. bei
derBaulandumlegung wird der Einwurfswert auf 50 Euro/qm festgelegt.



Begrindung:

GemalR der Ausschreibung fiireinen Projektentwickler/ErschlieBungstrager fur die beiden Wohnbaugebiete
Kleestadt und Wiebelsbach und deranschlieRenden Vertragsvereinbarung mit der beauftragten GkB aus
Karlsruhe sollen die Baupldtzeam Ende des Verfahrens zu dem dann aktuellen Bodenrichtwert
erschlieRungsbeitragsfrei verduBert werden. Sdmtliche Projekt-/Entwicklungskosten sollen in diesen Betrag
miteinflieRen. Zu den Projekt-/Entwicklungskosten gehéren insbesondere die Kosten der Bauleitplanung, der
Bodenordnung mit Katastervermessung und Grenzpunkten, StraBenbau mit Beleuchtung,
naturschutzrechtliche AusgleichsmaBnahmen und die ErschlieBung mit Wasser und Kanal.

Erste Kostenschatzungen ergaben somitdie folgenden Projekt-/Entwicklungskosten fiirden
Stadtteil Wiebelsbach ~ 3.537.000 Euro

Stadtteil Kleestadt ~4.792.000 Euro

Fiir den Stadtteil Wiebelsbach miteiner Nettobaulandfldche von ca. 18.900 gm (alsoreine
Wohnbaugrundstiicke innerhalb des Bebauungsplanes) liegen die Projekt-/Entwicklungskosten beirund
187,00 Euro/gm. (3.537.000 Euro : 18.900 gm)

Fiir den Stadtteil Kleestadt miteiner Nettobaulandflachevon ca. 23.800 gm (also reine Wohnbaugrundstiicke
innerhalb des Bebauungsplanes) liegen die Projekt-/Entwicklungskosten bei rund 201,00 Euro/gm. (4.792.000
Euro : 23.800 gm)

Bei denBerechnungen des Einwurfswertes geht manvon den Bodenrichtwerten aus, zieht dort die Kosten der
ErschlieBungab (inden Fallen von Kleestadt und Wiebelsbach aber samtliche Projekt-/Entwicklungskosten)
zusatzlich noch prozentual Kosten von ersparten Aufwendungen, wie Verhandlungsaufwand und auch
verkiirzte Wartezeit. Dies ergibt :

Fiir den Stadtteil Wiebelsbach:
210 Euro Bodenrichtwert — 187,00 Euro Projekt-/Entwicklungskosten —ersparte Aufwendungen etc. -9 Euro =
verbleibt ein Einwurfswertvon~14 Euro

Fiir den Stadtteil Kleestadt:
230 Euro Bodenrichtwert —201,00 Euro Projekt-/Entwicklungskosten —ersparte Aufwendungen etc. - 11 Euro
= verbleibtein Einwurfswertvon~18 Euro

Die 14 Euro bei Wiebelsbach bzw. 18 Euro bei Kleestadt waren die Betrage, die die GkBgem.
Vertragsbedingungen den Grundstiickseigentlimern flirihre landwirtschaftlichen oder Gartengrundstiicke
zahlenbzw.inderUmlegungzum Ansatz bringen wiirde.

Es wiirde ein Baulandumlegungsverfahren mit einem sogenannten ,,anderen Mal3stab“ durchgefihrt werden,
welches nur mit Mitwirkung der Grundstiickseigentiimer —heifSt alle Beteiligten miissen einverstanden sein —
gelingen und zum Abschluss gebracht werden kann.

Dafiir bekdmen die Grundstiickseigentimer am Ende des Verfahrens erschlossenes baureifes Wohnbaulandim
Wert ihrereingebrachten Grundstiicke zugeteilt odersie kdnnen sich die eingebrachte Flacheausbezahlen
lassen.



Beispiel Wiebelsbach:

Eigentimer A hat ein Gartengrundstiick von 2000 gm somitein Wertvon 2000 x 14 Euro = 28.000 Euro — heif’t
er kanneine Geldleistungin Hohe von 28.000 Euro bekommen.

Wenn Eigentiimer A ein Baugrundstiick in Wiebelsbach zu diesem Wert zugeteilt bekommen mochte erhilter

28.000 Euro : 210 Euro/gm Bodenrichtwert= 133 gm Wohnbauland —

um ein Baugrundstiick von ca. 350 gm zu erhalten muss er217 gm Bauland im Wert von 210 Euro dazukaufen

=45.570 Euro

BeispielKleestadt:

Eigentimer A hat ein Gartengrundstiick von 2000 gm somitein Wertvon 2000 x 18 Euro = 36.000 Euro — heif’t
er kann eine Geldleistung von 36.000 Euro bekommen.

Wenn Eigentlimer A ein Baugrundstiick in Kleestadt zu diesem Wert zugeteilt bekommen mochte erhalter
36.000 Euro : 230 Euro/gm Bodenrichtwert= 156 gm Wohnbauland —

um ein Baugrundstiick von ca. 350 gm zu erhalten muss er 194 gm Bauland im Wert von 230 Euro dazukaufen
=44.620 Euro

Aufgrund derrelativ niedrigen Werte, die im Vergleich zu anderen Baugebieten insbesondere das zuletzt
entwickelte Baugebiet ,,Buschweg”im Stadtteil Semd, aufgerufen sind, wurde in ei nem Termin mit Magistrat
und Fraktionsvertretern eben lGiber diese Preise gesprochen. Die Werte werden voraussichtlich wenig
Akzeptanzbeiden Eigentiimern finden —insbesondere in Kenntnis der gezahlten Preise in Semd. Nachstehend
soll aufgezeigt werden, warumin Semd hohere Preise aufgerufen wurden.

In Semd wurde das Umlegungsverfahren ,Verteilung nach Werten” gem. § 57 BauGB gewahlt. Esistein
gesetzliches Umlegungsverfahren. In einem sogenannten deduktivem Wertermittlungsverfahren wird der
Einwurfswert ermittelt.

Auch hiergeht man von einem aktuellen Bodenrichtwert aus —das warenin Semd zum 01.01.2020 — 220 Euro.
Davon abgezogen werden die geschatzten ErschlieRungskosten. Hier aber nur der beitragsfahige Aufwand.
Also 90 % Beitragfiirdie Herstellung der Stralen gem. ErschlieBungsbeitragssatzung der Stadt GroR-Umstadt
(EBS) und die Beitrage nach einem festgelegten Beitragssatz fiir Wasser, Kanal und Klaranlage gem.
Wasserversorgungssatzung (WVS) und Entwasserungssatzung (EWS) der Stadt GroR-Umstadt. Die Summe der
Beitrage lag fiir Semd bei 80 Euro. Dazu wurden weitere Folgekosten und der sogenannten StraRenlandvorteil
abgezogen +weitere nach der deduktiven Wertermittlung abzugsfahige Kosten. Am Ende wurde der
Einwurfswert fir Semd auf 80 Euro ermittelt.

Bliebe man bei deno.a. Beispielen hatte inSemd

Eigentimer A flirsein Gartengrundstiick von 2000 gm einen Wertvon 2000 x 80 Euro = 160.000 Euro — heifdt
er kann eine Geldleistung von 160.000 Euro bekommen.

Wenn Eigentlimer A ein Baugrundstiickin Semd zu diesem Wert zugeteilt bekommen moéchte erhalter
160.000 Euro : 220 Euro/gm Bodenrichtwert= 727 gm Wohnbauland.

Der entscheidende Unterschied zwischen dem Modell Semd und den Modellen Kleestadt und Wiebelsbach
sind die Werte, die von dem aktuellen Bodenrichtwert abgezogen werden.

Um hiereine Vergleichbarkeit herzustellen, wurde fiir den Stadtteil Kleestadt ermittelt, wie hoch der
Einwurfswert ware, wenn das Umlegungsmodell fiir Semd (gesetzliches Umlegungsverfahren nach Werten)
herangezogen wiirde.

Bei dem Bodenrichtwertvon 230,00 Euro wurden die gem. EWS, WVS und EBS ermittelten
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ErschlieBungsbeitrage von 89 Euro abgezogen und die weiteren abzugsfahigen Werte gem. derdeduktiven
Wertermittlung. Dies ergab einen Einwurfswert von 78 Euro.

(fir Wiebelsbach gibt es keine Vergleichsberechnung aufgrund des hohen Aufwandes fiir die Ermittlung. Esist
jedoch miteinemvergleichbaren Wert zu rechnen.)

In Semd wurde die Baugebietsentwicklung bzw. der Einwurfswertindirekt subventioniert.

10 % derStraRenbaukosten verblieben beider Stadt (gem. EBS)

Die Kosten fiirdie Entwasserung und Wasserversorgung sind nach festen Beitragssatzen (EWS und WVS)
abgerechnet. Diese Beitrage sind nie kostendeckend.

Die entsprechenden Mittel fiirden StraRenbau, Kanal und Wasserwaren im Investitionsprogramm
beriicksichtigt.

Kosten flrdie Bauleitplanung, Vermessungskosten, Kosten flir das Umlegungsbiiro etc. waren alle iber die
Sach- und Dienstleistungenim Budget 09 Raumliche Planung und Entwicklung und Budget 10Bauen Wohnen
Denkmalschutz berlicksichtigt.

Um wie erwahnt die Akzeptanz und Mitwirkung der Eigentlimerin Kleestadt und Wiebelsbach zu erwirken,
wird vorgeschlagen, den Einwurfswert in beiden Baugebieten auf 50 Euro / gm festzulegen bei einem
einheitlichen Bodenrichtwert/Verkehrswert von 230 Euro.

Die GkB als beauftragter Projektentwickler und ErschlieBungstrager wiirde die Differenz zu den ermittelten 14
bzw. 18 Euro vorlegen und nach Baulandentwicklung, Baulandumlegung, ErschlieBungund
GrundstiicksveraulRerungen mit der Stadtabrechnen.

Bedeutetzunachst pro Quadratmeter Nettobaulandflache eine zu erwartende durchschnittliche Subvention
von~ 34 Euro /Quadratmeter.

Nettobaulandflache Kleestadt (23.800) + Wiebelsbach (18.900) = 42.700 gm x 34 Euro = 1.451.800 Euro

Die errechnete Subventionin Hohe ca. 34 Euro/gm reduziertsichin folgenden Fallen:

o Verkaufstadtischer Baugrundstiicke zu einem hoheren Preis als aktuelle Bodenrichtwerte

e NiedrigereErschlieBungskosten/Baukosten als aktuelle Schatzung (Anmerkung: die
ErschlieBungskosten kdnnten auch steigen.)

¢ NiedrigereFinanzierungskosten (Anmerkung: die ErschlieBungskosten konnten auch steigen.)

e LlangfristigGber Einnahmen aus der Grundsteuer B. Aufgrund vergleichbarer Grundstiicksgrofien, die
mit Doppelhdusern oder Einfamilienwohnhauser bebaut sind, konnte eine durchschnittliche jahrliche
Grundsteuervon ca. 430 Euro ermittelt werden.

Bedeutet beiinsgesamtrund 80 Bauplatzen (Kleestadt und Wiebelsbach) eine zukiinftige Grundsteuer
von 80 x 430 Euro = 34.400 Euro jahrlich.

Bei der Entscheidungsind folgende strategischen Aspekte zu beriicksichtigen, die den hoheren Einwurfswert
rechtfertigen:
e Dielnvestitionenindie bestehende Infrastruktur wie Kitaneubau in Wiebelsbach, Kitaerweiterungin
Kleestadtsind begriindet und haben durch den erwartenden Zuzug weiterhin ihre nachhaltige
Bedeutung.
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Demim FNP vorgesehenen moderaten Wachstum —auch in den Stadtteilen - wird mitden
Baugebietsentwicklungen gefolgt.

Die Wachstumsvorgaben aus der Regionalplanung fiir das Mittelzentrum GroR-Umstadt werden
beriicksichtigt.



	Datum
	Zuständig
	Typ
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt

